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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
 
 
Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt 
Braunschweig (Schulbezirkssatzung) 
 
 
 
Die als Anlage beigefügte Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über die Festlegung von Schul-
bezirken in der Stadt Braunschweig (Schulbezirkssatzung) wird beschlossen. 
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Begründung: 
 
Die Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Braunschweig (Schulbezirkssatzung) 
vom 5. Juli 2004 bedarf aus verschiedenen Gründen mit Wirkung vom Beginn des Schuljahres 
2009/2010 diverser Änderungen. Diese sind im einzelnen: 
 
 
Zu Art. I 1.: Gemeinsamer Schulbezirk der katholischen Bekenntnisgrundschulen 
 
Vom Verwaltungsausschuss ist am 29. April 2008 die Änderung des Schulnamens der Katholischen 
Grundschule Hohestieg in „Grundschule St. Josef“ beschlossen worden. 
 
 
Zu Art. I 2.: Schulbezirke der Schulkindergärten 
 
Vom Verwaltungsausschuss ist am 11. Dezember 2007 beschlossen worden, dass die Grundschule 
Am Lehmanger nach ihrer Umsetzung in die Schulanlage Rothenburg die Bezeichnung „Grundschule 
Altmühlstraße“ führt. Im Zuge der letzten Änderung der Satzung über die Festlegung von 
Schulbezirken in der Stadt Braunschweig (Schulbezirkssatzung) ist es unterblieben, die Bezeichnung 
des entsprechenden Schulkindergartens zu verändern. 
 
 
Zu Art. I 3.: Änderung und Ergänzung der Zuordnung von Straßen 
 
a) 
Die vom Verwaltungsausschuss am 27. Januar 2009 beschlossene Zusammenlegung der 
Grundschulen Völkenrode und Watenbüttel zur Grundschule Völkenrode/Watenbüttel macht es 
erforderlich, die Schulbezirke der beiden Schulen zu einem Schulbezirk zusammenzufassen.  
 
b) bis g) 
Es handelt sich um neue Straßen, deren Benennung der Rat am 4. März 2008, 15. April 2008, 8. Juli 
2008, 30. September 2008 bzw. 9. Dezember 2008 beschlossen hat und die – wie in der Anlage 
dargestellt – den Grundschulbezirken Comeniusstraße, Hohestieg, Lamme, Querum, Rühme und 
Wenden zugeordnet werden. 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Laczny 
Stadtrat 
 
 
Anlage 
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            Anlage 
 
 
 
 

Dritte Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Festlegung von Schulbezirken 

in der Stadt Braunschweig (Schulbezirkssatzung) vom 17. Februar 2009 
 

Auf Grund der §§ 6 und 8 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) vom 28. Oktober 2006 
(Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 7. Dezember 2006 (Nds. GVBl. S. 575) 
und in Ausführung des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) vom 3. März 1998 (Nds. GVBl.  
S. 137), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 8. Oktober 2008 (Nds. GVBl. S. 317) hat der Rat der 
Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 17. Februar 2009 folgende Satzung beschlossen: 
 

Art. I 
 
Die Satzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Stadt Braunschweig (Schulbezirkssatzung) 
vom 5. Juli 2004 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 6 vom 20. Juli 2004, Seite 17) in der 
Fassung der Zweiten Änderungssatzung vom 16. April 2008 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig 
Nr. 7 vom 29. April 2008, Seite 14) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 2 Abs. 2 wird der Name „Katholische Grundschule Hohestieg“ durch den Namen 

„Grundschule St. Josef“ ersetzt. 
 
2. In § 2 Abs. 4 erhält der Schulkindergarten „Am Lehmanger“ die Bezeichnung „Altmühlstraße“.  
 
3. In der Anlage zu § 2 Abs. 1 werden folgende Änderungen vorgenommen: 

 
a)  Der Grundschule Völkenrode/Watenbüttel werden folgende Straßen als Schulbezirk zuge- 
     ordnet: 
 
Grundschule Völkenrode/Watenbüttel 
 
Äckernkamp 
Am Bruchkamp 
Am Doornkaat 
Am Dorfplatz 
Am Grasplatz 
Am Mooranger 
Am Okerdüker 
Am Stadtwege 
Am Strauck 
Am Teiche 
Bahlkamp 
Brombeerweg 
Bundesallee 50* 
Bundesallee 70 
Burgstelle 
Celler Heerstraße 300 - 400 
Ellernbruch 
Eylaustraße 
Gerstekamp 
Gosekamp 
Gumbinnenstraße 
Hans-Jürgen-Straße 
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Hartriegelweg 
Im Bruch 
Im Kirchkamp 
Im Moor 
In den Wiesen 
Karl-Sprengel-Straße 
Kirchgang 
Klever Bleeke 
Konradstraße 
Krähenwinkel 
Löwenbergstraße 
Lyckstraße 
Masurenweg 
Morgensternweg 
Mühlenstraße 
Neuruppinstraße 
Okeraue 
Otto-Bögeholz-Straße 
Peiner Straße 
Pöttgerbrink 
Pommernweg 
Ringelnatzstraße 
Rischaustraße 
Rothemühleweg 
Rückertstraße 
Saganstraße 
Sanddornweg 
Schlesierweg 
Schulberg 
Silingenweg 
Steinecke 
Stiegmorgen 
Sudermannstraße 
Weißdornweg 
Wischenholz 
 
* gemeinsamer Schulbezirk mit der Grundschule Lehndorf-Siedlung 
 
 
b)  Dem Grundschulbezirk Comeniusstraße werden die Straßen Bennemannstraße und  
     St.-Leonhards-Garten zugeordnet. 
 
c)  Dem Grundschulbezirk Hohestieg wird der Frankfurter Platz zugeordnet. 
 
d)  Dem Grundschulbezirk Lamme werden die Straßen Bickberg und Neue Klosterwiese 
     zugeordnet. 
 
e)  Dem Grundschulbezirk Querum wird die Straße Schuntertal zugeordnet. 
 
f)  Dem Grundschulbezirk Rühme wird der Käferweg zugeordnet. 
 
g)   Dem Grundschulbezirk Wenden werden die Straßen Waller See und Wendener Heide 
     zugeordnet. 
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Art. II 
 

Die Satzung tritt am 1. August 2009 in Kraft. 
 
Braunschweig, 17. Februar 2009 
 

I. V. 
 

gez. 
 

Laczny 
Stadtrat 

 
 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, 17. Februar 2009 
 

I. V. 
 

gez. 
 

Laczny 
Stadtrat 

 


